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Bekanntgabe gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 

Antrag des Gewässerunterhaltungsverbandes Leine/Frieda/Rosoppe zur 
Verbesserung des Hochwasserschutzes sowie Herstellung der 

ökologischen Durchgängigkeit der Rosoppe in der Gemarkung Martinfeld 
 

Das Ingenieurbüro Kellner und Partner – Beratende Ingenieure mbB plant im Auftrag des 

Gewässerunterhaltungsverband Leine/Frieda/Rosoppe (Vorhabensträger) Maßnahmen zum 

Hochwasserschutz sowie die Herstellung einer ökologisch durchgängigen Struktur in naturnaher 

Bauweise, im Sinne der EG-Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG), entlang der Rosoppe in 

der mittleren Ortslage Martinfeld und hat einen Antrag auf Erteilung einer Zulassung gemäß § 68 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), in der zuletzt geltenden Fassung, gestellt.  

 

Bei diesem Vorhaben handelt es sich um einen Gewässerausbau, für welchen nach Anlage 1 Nr. 

13.18.2 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 18.03.2021 (BGBl. I S. 540), in der zuletzt geltenden Fassung, die 

standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls zu erfolgen hat. 

 

Im Zuge der Verbesserung des Hochwasserschutzes sind Erhöhungen und Instandsetzungsarbeiten 

an Stützwänden rechts und links der Rosoppe sowie der Ersatzneubau von 2 Brückenbauwerken 

geplant. Mit einer Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Sinne der EG-WRRL sind die 

grundlegenden Maßnahmenziele zur Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit, zur 

Strukturverbesserung der Gewässermorphologie sowie zur Erhöhung der hydraulischen 

Leistungsfähigkeit verbunden. 

 

Gemäß § 5 Abs. 2 UVPG wird bekannt gegeben: 

Aufgrund der standortbezogenen Vorprüfung gemäß § 7 Abs. 2 UVPG wird eingeschätzt, dass das 

geplante Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 

Abs. 2 UVPG bei der Zulassung zu berücksichtigen sind und somit keine Verpflichtung zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Nach Prüfung der Kriterien der Anlage 3 

zum UVPG ergibt sich dies im Wesentlichen aus folgenden Gründen: 

Mit dem Gewässerausbau sind zwar räumlich begrenzte Eingriffe in das Gewässer, die Böschungen 

und Uferbereiche der Rosoppe auf einer Länge von ca. 170 m erforderlich, jedoch sind Vermeidungs- 

und Minimierungsmaßnahmen vorgesehen. Die baubedingte Inanspruchnahme von Flächen für 

Bauzufahrten usw. erfolgt nur temporär. 

Grundlegende Maßnahmenziele sind die Verbesserung des Hochwasserschutzes in der Ortslage 

Martinfeld sowie der ökologischen Durchgängigkeit und der Gewässerstruktur. Die Umsetzung der 

geplanten Maßnahme bedeutet somit ebenfalls eine wesentliche Verbesserung des natürlichen 

Artenreichtums. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Entscheidung gemäß § 5 Abs. 3 UVPG nicht selbstständig 

anfechtbar ist. Die Entscheidungsgründe sind der Öffentlichkeit nach den Bestimmungen des 

Thüringer Umweltinformationsgesetz (ThürUIG) vom 10.10.2006 (GVBl. S. 513), in der zuletzt 

geltenden Fassung im Landratsamt, Untere Wasserbehörde, Friedensplatz 8, 37308 Heiligenstadt, 

zugänglich. 

 

Diese Bekanntmachung wird auch auf der Homepage des Landkreises Eichsfeld www.kreis-eic.de  

unter Aktuelles / Amtsblatt veröffentlicht. 

 

Heilbad Heiligenstadt, den 12.06.2024 

 

 

 

Der Landrat 

 

http://www.kreis-eic.de/
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Öffentliche Stellenausschreibung 
 

Sachbearbeiter Finanzen (m/w/d) im Grundsicherungsamt 
 

Der Landkreis Eichsfeld beabsichtigt eine Stelle als 

 

Sachbearbeiter Finanzen (m/w/d) 

 

im Grundsicherungsamt zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeitbeschäftigung  

(39 Wochenstunden) befristet zur Krankheitsvertretung zu besetzen. 

 

Das Aufgabengebiet umfasst u. a. folgende Schwerpunkte: 

 

 Kontierung von Buchungsvorgängen im debitorischen und kreditorischen Bereich unter 

Ermittlung der unterschiedlichen Kostenträger Bund/Kommune im Teilhaushalt 52 

 

 Kreditor- und Debitorbuchhaltung 

 

 Insolvenzverfahren 

 Verfahren bei aktuell nicht einziehbaren Forderungen 

 Überwachungsaufgaben 

 

Ihr Profil: 

 

 Sie (m/w/d) verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten, 

Befähigung für den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst, Kaufmann für 

Büromanagement mit der Wahlqualifikation öffentliche Finanzwirtschaft oder kaufmännische 

Steuerung und Kontrolle oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung 

 engagierte, belastbare und flexibel einsetzbare Persönlichkeit mit hoher Organisationsfähigkeit  

 ein sorgfältiges und gewissenhaftes Erledigen der Arbeitsaufgaben auch unter Termindruck 

 ein hohes Maß an Eigeninitiative und selbständiges Arbeiten wird vorausgesetzt  

 wünschenswert ist eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit  

 

Wir bieten: 

 

 tarifgerechte Bezahlung, Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe 7 TVöD 

 Möglichkeit der Vereinbarung von mobiler Arbeit (Homeoffice) 

 30 Arbeitstage Erholungsurlaub im Kalenderjahr 

 stellenbezogene Fortbildungsmöglichkeiten 

 tarifliche Jahressonderzahlung 

 vermögenswirksame Leistungen 

 betriebliche Altersvorsorge (ZVK Thüringen) 

 monatlicher Sachbezug sowie einmalig zum Geburtstag 

 Möglichkeit der Nutzung des TV-Fahrradleasing 

 

Falls Sie den Anforderungen der Stelle entsprechende Qualifikation vorweisen können und Interesse 

an dieser Tätigkeit haben, richten Sie Ihre Bewerbung ausschließlich online über das 

Bewerbermanagementportal INTERAMT (Registrierung notwendig, zum Start Ihrer Online-

Bewerbung klicken Sie bitte auf den Button „Online bewerben“ am rechten Rand dieser Seite) bis 

zum 30.06.2024 (Bewerbungseingang) an den Landkreis Eichsfeld. Bewerbungen, die per 

Post oder E-Mail eingehen, können nicht berücksichtigt werden. 

 

Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage: 

 

www.kreis-eic.de/datenschutzerklaerung-fachaemter.html  

 

 

 

http://www.kreis-eic.de/datenschutzerklaerung-fachaemter.html
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Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld, 

Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heilbad Heiligenstadt 
 

75. ordentliche Verbandsversammlung am 27.06.2024 
 

Die 75. Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 

Obereichsfeld findet am 

 

Donnerstag, den 27.06.2024 um 17:30 Uhr 

 

im Konferenzraum der Eichsfeldwerke GmbH, Philipp-Reis-Straße 2 in 37308 Heilbad Heiligenstadt  

statt. 

 

Tagesordnung: 

 

1. Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit  

 

2. Anträge und Beschlussfassung zur Tagesordnung 

 

3. Bestätigung der Ergebnisniederschrift der 74. Verbandsversammlung 

vom 30.11.2023 

 

4. Informationen der Verbandsvorsitzenden und der Geschäftsführung 

 

5. Jahresabschluss 2023 

5.1 Vorlage des Geschäftsberichts 2023 

5.2 Feststellung Jahresabschluss 2023 

Ergebnisverwendung, Entlastung des Verbandsvorsitzenden 

und der Werkleitung      Beschlussvorlage VV 01/24 

 

6. Wahl der Verbandsgremien 

6.1.  Wahl des Verbandsvorsitzenden 

6.2 Wahl des Stellvertreters 

6.3 Bestellung des Verbandsausschusses   Beschlussvorlage VV 02/24 

 

7. Beitritt der Ortschaft Struth, Stadt Dingelstädt zum WAZ,  

Bereich Abwasserentsorgung 

Beitritts- und Vermögensübertragungsvertrag   Beschlussvorlage VV 03/24 

 

8. 7. Änderungssatzung zur Verbandssatzung    Beschlussvorlage VV 04/24 

 

9. Information über den Beteiligungsbericht des WAZ für das  

Geschäftsjahr 2023 

 

10.  Sonstiges 

 

 

 

Dr. Marion Frant 

Verbandsvorsitzende 
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Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis, Lindenhof 1, 99974 Mühlhausen 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Bekanntmachung der öffentlichen Sitzung des Wahlkreisausschusses für 

die Wahlkreise Nr. 8 (Unstrut-Hainich-Kreis I) und Nr. 9 (Unstrut-Hainich-

Kreis II) anlässlich der Wahl des 8. Thüringer Landtag am 01.09.2024 
 

Die öffentliche Sitzung des Wahlkreisausschusses zur Wahl des 8. Thüringer Landtag am 01.09.2024 

findet am 

 

Freitag, den 05.07.2024, 14:00 Uhr 

im Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis 

Lindenhof 1, 99974 Mühlhausen, Haus 004, Beratungsraum 2.16 (1. OG) 

 

statt.  

 

Tagesordnung 

 

Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge und Beschlussfassung über ihre Zulassung bzw. 

Nichtzulassung 

 

 

Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen. 

 

 

Mühlhausen, 24.06.2024 

 

 

 

Wachter 

Landkreiswahlleiterin 


